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Rückschau Personalversammlung 

Die diesjährige Personalversammlung der Region 

Mitte im Zoo-Palast am 4. Dezember 2025 war au-

ßerordentlich gut besucht. Kein Wunder, denn das 

Hauptthema war die Arbeitsbelastung, der alle an 

Schule Beteiligten Tag für Tag ausgesetzt sind. 

Ein wichtiger Beitrag dazu war der Vortrag von Dr. 

Frank Mußmann (Kooperationsstelle Hochschulen 

und Gewerkschaften, Georg-August-Universität Göt-

tingen), der den Anwesenden die wichtigsten Ergeb-

nisse der im Schuljahr 2023/24 durchgeführten Ar-

beitszeit- und Arbeitsbelastungsstudie der Berliner 

Lehrkräfte vorgestellt hat. Die Ergebnisse sind be-

kannt und spürbar: Die Berliner Lehrkräfte arbeiten zu 

viel, und zwar in einem zum Teil gesundheitsgefähr-

denden Ausmaß. Die ausführlichen Ergebnisse sind 

hier veröffentlicht: https://kooperations-

stelle.uni-goettingen.de/projekte/arbeits-

zeit-arbeitsbelastung-berlin 

 

Auch bei den Erzieher:innen gibt es weiterhin einen 

großen Handlungsdruck, um Entlastung, mehr Perso-

nal, einen besseren Fachkraft-Kind-Schlüssel und 

faire Arbeitsbedingungen zu erreichen. 

Die stundenmäßig immer noch unzureichende und 

strukturell viel zu wenig abgesicherte Mittelbare pä-

dagogische Arbeitszeit (mpA) sowie die dringend 

notwendige Verankerung von Vertretungskonzepten 

und Notfallplänen bei zu hohem Personalmangel in 

den Schulen sind nach wie vor zentrale Stellschrau-

ben für erste sofort wirksame Entlastungsmaßnah-

men. Die von der Personalversammlung beschlosse-

nen Anträge werden nun an die verantwortlichen Po-

litiker:innen im Abgeordnetenhaus, in die Bezirksver-

ordnetenversammlung sowie an die bildungspoliti-

schen Sprecher:innen der demokratischen Parteien 

gesendet. Sie können diese ebenfalls auf unserer 

Webseite nachlesen.  

Der Dienststellenleiter der Schulaufsicht Mitte Herr 

Thietz nutzte die Personalversammlung, um sich von 

den Beschäftigten zu verabschieden. Wir danken 

Herrn Thietz für die langjährige vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit, den stets offenen und direkten Aus-

tausch über die vielfältigen Belange der Beschäftig-

ten. Auch wenn unterschiedliche Perspektiven und In-

teressen aufeinandertrafen, haben wir die Zusam-

menarbeit mit Herrn Thietz stets als respektvoll, kon-

struktiv und lösungsorientiert erlebt.  

Save the dates - Bitte berücksichtigen Sie vorab fol-

gende Termine bei der weiteren Schuljahrespla-

nung: 

24. Februar 2026, Rathaus Mitte (BVV-Saal): 

Teil-Personalversammlung Sekretär:innen und Ver-

waltungsleiter:innen 

28. April 2026, Ernst-Reuter-Schule (Mensa): 

Teil-Personalversammlung Erzieher:innen und Be-

treuer:innen (weiteres pädagogisches Personal) 
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Berliner Beamt:innen- Besoldung größtenteils ver-

fassungswidrig - Widerspruch für das laufende Haus-

haltjahr bis Ende 2025 nötig, um mögliche Nachzah-

lungen zu erhalten. Lehramtsanwärter*innen sollten 

Widerspruch gegen Höhe der Familienzuschläge ein-

legen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat am 19.11.2025 

entschieden: 

Die vom Land Berlin gewährte Besoldung war in den 

Jahren 2008 bis 2020 größtenteils nicht amtsange-

messen und damit verfassungswidrig. 

Nachdem bereits Mai 2020 das Bundesverfassungs-

gericht die Berliner Besoldung der Richterinnen und 

Richter sowie der Staatsanwältinnen und Staatsan-

wälte (R-Besoldung) in den Jahren 2009 bis 2015 für 

verfassungswidrig erklärt hat (Az.: 2 BvL 4/18), er-

klärte nun das Bundesverfassungsgericht auch die 

Besoldung im öffentlichen Dienst (A-Besoldung) 

größtenteils für die Jahre 2008 bis 2020 als verfas-

sungswidrig. 

Ursache ist, dass das festgelegte Abstandsgebot der 

untersten Besoldungsgruppe zur sozialen Grundsi-

cherung verletzte wurde. Mit diesem Verstoß wird das 

gesamte Besoldungsgefüge infrage gestellt, da der 

Ausgangspunkt für die darauf fußende Besoldungs-

staffelung fehlerhaft ist. Die Entscheidung betrifft da-

mit den gesamten öffentlichen Dienst Berlins. In wel-

chem Maße auch die A-Besoldung und damit die Be-

soldung der Lehrkräfte betroffen ist, blieb bis jetzt of-

fen. 

Ausnahmen gibt es allein für die Besoldungsgruppen 

A 14 bis A 16 in den Jahren 2016 bis 2020. Der Ber-

liner Senat ist aufgefordert mit einem sogenannten 

Reparaturgesetz diese Fehler zu beheben. In diesem 

Gesetz ist festzulegen, in welchem Maße der Aus-

gleich zu erfolgen hat und welche Besoldungsgrup-

pen einzubeziehen sind. 

Betroffene Beschäftigte können ihr Recht auf eine 

verfassungsgemäße Besoldungsanpassung formlos 

bei der zuständigen Personalstelle bzw. beim Lan-

desverwaltungsamt einfordern. Dies gilt also auch für 

bereits pensionierte Kolleg*innen. Gehen Sie auf die 

Internetseiten Ihrer Berufsverbände oder Gewerk-

schaften, dort finden Sie mitunter Musterschreiben. 

Die Widersprüche müssen bis zum 31. Dezember 

2025 bei der zuständigen Personalstelle bzw. beim 

Landesverwaltungsamt eingehen, um Ansprüche für 

das Jahr 2025 zu wahren. 

Dass diese zeitnahe Geltendmachung wichtig ist, hat 

das Bundesverfassungsgericht bekräftigt: Es sollen 

nur diejenigen Beschäftigten in mögliche Nachzah-

lungen einbezogen werden, die für die Jahre 2008 

bis 2020 wirksam Widerspruch eingelegt haben. 

Ein Widerspruch sollte auch dann eingereicht wer-

den, wenn bereits in den Vorjahren ein solcher Wider-

spruch eingereicht wurde. Er muss schriftlich erfolgen 

oder zur Niederschrift mit Unterschrift eingelegt wer-

den; eine Einreichung per E-Mail ist nicht ausrei-

chend. Der Eingang sollte nachweislich erfolgen, und 

die Eingangsbestätigung ist aufzubewahren. 

Eine rückwirkende Übertragung einer möglichen ver-

änderten Besoldung auf die angestellten Lehrkräfte 

ist aufgrund der rechtlichen Grundlage derzeit nicht 

vorgesehen. Insoweit gilt eine mögliche Nachzahlung 

nur für Pensionär*innen, jedoch nicht für Rentner*in-

nen.  

Antragsfrist endet am 15. Januar 2026 

Beachten Sie bitte, dass spätestens am 15. Januar 

2026 die Anträge auf: 

• Teilzeit, 

• Beurlaubung, 

• Umsetzung, 

• Ruhestand, 

• Ausgleich LAZK, 

• Bundeslandwechsel 

bei Ihrer Schulleitung abgegeben werden müssen. 

Die Formulare finden Sie auf den Seiten 

der Schulaufsicht Mitte: https://www.schul-

entwicklung-mitte.de/formulare.php 
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